
Rechnungserläuterung 
der  

Gasversorgung Ismaning GmbH 



 Hier ist die Verbrauchstelle angegeben, für die diese Abrechnung erstellt wurde.  

 Hier können Sie feststellen um welche Art von Rechnung es sich handelt. Der Abrechnungszeitraum gibt an, 

für welchen Zeitraum Ihr Verbrauch erfasst und abgerechnet wurde. 

 Bei Rückfragen zu Ihrer Rechnung bitte Kundennummer (und geg. Rechnungsnummer) angeben, damit eine 

korrekte Zuordnung möglich ist.  

 Dies sind die Gesamtkosten für den Abrechnungszeitraum.  

 Hier finden Sie die Summe der von Ihnen im Abrechnungszeitraum geleisteten Zahlungen. Regulär werden 

11 Abschlagszahlungen von Oktober – August gefordert. 

 Sind Ihre geleisteten Zahlungen niedriger als die Gesamtsumme der Rechnung, finden Sie hier die Höhe der 

Restforderung als „Endbetrag“. Sind Ihre geleisteten Zahlungen höher als die Gesamtsumme der Rechnung, 

steht hier die Höhe der Gutschrift. 

 Hier finden Sie die Daten Ihrer Bankverbindung und den Termin für die Abbuchung der Restforderung bzw. 

Rückerstattung der Gutschrift auf Ihrem Konto. Wenn Sie keine Einzugsermächtigung erteilt haben, finden Sie 

hier das Fälligkeitsdatum der Rechnung. Bei einer Gutschrift erhalten Sie einen Verrechnungsscheck zum 

Fälligkeitstermin per Post, bei einer Nachzahlung überweisen Sie bitte den Betrag auf eines unserer Konten.  

 Hier sehen Sie den neu ermittelten monatlichen Abschlag für das kommende Abrechnungsjahr. 

 Hier finden Sie die Fälligkeitstermine der monatlichen Abschlagszahlungen für das kommende 

Abrechnungsjahr. Beachten Sie: Es werden keine monatlichen Rechnungen mehr in Papierform verschickt. 

Sollten Sie diese weiterhin benötigen, bitte um eine kurze Infoformation. 

Herr 
Max Mustermann 
Musterstraße 1 
12345 Musterstadt 

Max Mustermann 
Musterstraße 1 
12345 Musterstadt 
(Verb.St 1) 
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Herr Mustermann, 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 In dieser Übersicht wird der aktuelle Jahresverbrauch („aktueller Verbrauch“) sowie der Jahresverbrauch vom 

Vorjahr („Vergleich zur Vorperiode“) angegeben. Der Verbrauch wird sowohl in m³ (gemessene Einheit) als auch 

in kWh (abgerechnete Einheit) angegeben.  

 Hier finden Sie Ihre Gaszählernummer. 

 Unter dem Punkt „Abl.Hw.“ (Ablesehinweis) sehen Sie, ob es sich bei dem angegebenen Zählerstand bzw. 

Verbrauch um einen tatsächlich abgelesenen Wert (K) handelt oder ob es ein geschätzter Wert (G) ist.  

 Erdgas wird am Zähler in Kubikmetern (m3) gemessen und auf der Rechnung in Kilowattstunden (kWh) 

abgerechnet. In Deutschland wird die thermische Erdgasabrechnung auf der Grundlage einheitlicher 

eichrechtlicher Vorschriften, insbesondere nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 685 "Gasabrechnung", durchgeführt. 

Der Verbrauch in kWh wird durch einen Umrechnungsfaktor berechnet. Der Umrechnungsfaktor setzt sich 

zusammen aus Brennwert und Zustandszahl und wird mit dem Verbrauch in m3 multipliziert. Der Brennwert gibt 

den Energiegehalt an. Mit Hilfe der Zustandszahl werden die örtlichen Faktoren (Luftdruck, Gasdruck und 

Gastemperatur) berücksichtigt, die Einfluss auf das Gasvolumen haben. Der Umrechnungsfaktor wird 

entsprechend der Veränderungen von Druck und Erdgasbeschaffenheit angepasst. Die Umrechnung von m3 in 

kWh erfolgt auf Basis der Angaben des lokalen Netzbetreibers.  

 Hier wird nochmals Ihre Zählernummer sowie Ihre Zählerpunktbezeichnung (Identifizierung der 

Verbrauchstelle) angegeben. Ebenfalls können Sie hier Ihre Vertragsdauer und die dazugehörige 

Kündigungsfrist entnehmen. 

 Hier sehen Sie den Tarif, über den Sie aktuell abgerechnet werden (z.B. i-Erdgas). Der Preis ist angegeben in 

€/kWh. Wenn sich die Preise während des Abrechnungszeitraums geändert haben, werden die 

Preisänderungen für die entsprechenden Zeiträume einzeln aufgeführt.  

 Bei der Gassteuer handelt es sich um eine gesetzliche Abgabe, die separat ausgewiesen werden muss. 

Diese ist auf unseren Preisblättern bereits im Nettopreis enthalten. 

 Um die in der Abrechnung verwendeten Preise mit unseren Preisblättern vergleichen zu können, müssen Sie 

immer den Arbeitspreis + Gassteuer rechnen. Die Summe ergibt dann den Nettopreis.  

(hier: 0,0439 €/kWh + 0,0055 €/kWh = 0,0494 €/kWh = 4,94 Ct/kWh Netto) 

 Hier finden Sie die Netznutzungsentgelte. Diese sind in den jeweiligen Preisen bereits enthalten, müssen aber 

aufgrund gesetzlicher Vorgabe auf den Rechnungen separat ausgewiesen werden. 
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 Ein Abbucherbonus wird in Ihrer Rechnung berücksichtigt, wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt 

haben. Der Bonus beträgt 5 €/Jahr netto.  

 Der Grundpreis ist die Gebühr für Messung und Abrechnung. Es handelt sich hierbei um eine fixe 

verbrauchsunabhängige Gebühr. 

 Hier finden Sie die Netznutzungsentgelte. Diese sind in den jeweiligen Preisen bereits enthalten, müssen aber 

aufgrund gesetzlicher Vorgabe auf den Rechnungen separat ausgewiesen werden. 

 Hier werden die Gesamtbeträge aus „Abrechnung Verbrauch“ und „Abrechnung Grundpreis“ summiert. 

Diesen Betrag finden Sie als „Gesamtbetrag“ auf der 1. Rechnungsseite. 

 Sie haben noch Fragen zu Ihrer Rechnung die hier nicht erklärt wurden? Dann rufen Sie uns an oder senden 

uns eine Nachricht! Unsere Telefon- und Faxnummern finden Sie auf Ihrer Abrechnung ganz unten. 
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 Hier können Sie auf einen Blick erkennen, wie viel Gas Sie im aktuellen und im vergangenen 

Abrechnungszeitraum verbraucht haben.  

 In dem Balkendiagramm finden Sie Vergleichswerte für unterschiedliche Haushaltsgrößen, damit Sie 

abschätzten können, wie viel ein vergleichbarer Haushalt verbraucht. 

 



1) Kann ich den Abrechnungszeitraum ändern lassen, sodass meine Abrechnung immer für 

den Zeitraum 01.01. – 31.12. erstellt wird? 

 

Nein. Leider kann der Abrechnungszeitraum nicht verändert werden, da dieser einheitlich bei allen 

Gaskunden vom 01.10. – 30.09. geht. Sollten Sie dennoch unterjährig eine Abrechnung benötigen, 

können Sie bei uns eine Zwischenabrechnung anfordern. Hierfür benötigen wir nur den 

Zählerstand zum Stichtag. Bitte beachten Sie, dass eine Zwischenabrechnung 10 € (netto) kostet. 

 

 

2) Warum wird bei jeder Abrechnung für die paar Tage bis zum 30.09. geschätzt und was 

kann ich tun, damit per 30.09. der korrekte Zählerstand abgerechnet wird? 

 

Wir erstellen jedes Jahr zum 30.09. eine Stichtagsabrechnung, d.h. alle unsere Kunden werden zu 

diesem festen Termin abgerechnet. Sollten Sie also am 15.09. Ihren Gaszähler ablesen und uns 

den Stand mitteilen, wird von uns der Zeitraum 16.09. – 30.09. anhand Ihres Verbrauchs plausibel 

geschätzt. Um eine Schätzung zu umgehen, können Sie auch bis zum 30.09. warten, dann den 

Gaszählerstand ablesen und uns diesen mitteilen. 

 

 

3) Meine Jahresabrechnung weist eine Gutschrift aus – ich habe der GVI aber keine 

Einzugsermächtigung erteilt. Wie komme ich nun an meine Gutschrift? 

 

Kunden, bei denen keine Bankverbindung hinterlegt ist, erhalten Ihre Gutschrift der 

Jahresabrechnung als Verrechnungsscheck per Post. Diesen können Sie bei Ihrem Kreditinstitut 

dann einlösen. Sollten Sie das Guthaben einmalig auf Ihr Konto überwiesen haben wollen, bitten 

wir Sie sich mit unserer Buchhaltung in Verbindung zu setzen. 

Häufig gestellte Fragen zur Abrechnung 


